	Konto-Nummer:
	
	Ref./Sachbearbeiter
	

	
	Telefon
	     


Auftrag zur Erstellung einer Bürgschaft/Bürgschaft auf erstes Anfordern 

oder einer Garantie
	Name und Anschrift der Bank

KBC Bank Deutschland AG

Wachtstraße 16

28195 Bremen


	Auftraggeber Name und Anschrift
     


Ich/Wir bitte(n) Sie, eine Bürgschaft bzw. Bürgschaft auf erstes Anfordern oder Garantie – nachstehend einheitlich "Aval" genannt – wie folgt zu erstellen oder erstellen zu lassen:


 FORMCHECKBOX 
 für eigene Rechnung i. S. § 8 Geldwäschegesetz

 FORMCHECKBOX 
 für fremde Rechnung i. S. § 8 Geldwäschegesetz1
	Art des Avals
	 FORMCHECKBOX 

	Bürgschaft
	 FORMCHECKBOX 

	Bürgschaft auf erstes Anfordern
	 FORMCHECKBOX 

	Garantie
	
	

	
	(Bürgschaften i . d. R. für Begünstigte im Inland)

Gewährleistungsbürgschaften und Vertragserfüllungsbürgschaften dürfen nur auf Grund individueller Absprache zwischen Auftraggeber und Begünstigten – also nicht auf Grund von AGB – auf erstes Anfordern zahlbar gestellt werden. Prozessbürgschaften werden nicht als Bürgschaften auf erstes Anfordern ausgestellt.

Zu den besonderen Risiken einer Bürgschaft auf erstes Anfordern beachten Sie bitte den Risikohinweis am Ende der beigefügten Bedingungen für das Avalgeschäft.

	
	 FORMCHECKBOX 

	Anzahlung
	 FORMCHECKBOX 

	Zahlung
	 FORMCHECKBOX 

	Gewährleistung
	 FORMCHECKBOX 

	Vertragserfüllung

	
	 FORMCHECKBOX 

	Mietkaution
	 FORMCHECKBOX 

	Lieferung
	 FORMCHECKBOX 

	Leistung
	
	
	
	

	
	Gegenstand der Lieferung/Leistung:      


	
	 FORMCHECKBOX 

	Bietung
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Bietschluss
	Ausschreibungs-Nr
	     
	Gesamtpreis
	     

	
	
	     
	Angebots-/Vertrags-Nr.
	     
	Datum
	     

	
	 FORMCHECKBOX 

	Prozessbürgschaft
	Bezeichnung des Gerichts
	Aktenzeichen
	Datum der Entscheidung

	
	
	
	     
	     
	     

	
	 FORMCHECKBOX 

	Sonstiges Aval

	
	
	Einzelheiten:      


	Betrag/Währung

Zinzen
	Höchstbetrag
	
	Währung
	 FORMCHECKBOX 

	einschließlich Zinsen und Kosten

	
	     
	
	     
	 FORMCHECKBOX 

	zuzüglich
	
	Zinsen

	Begünstigter

(Name und Anschrift)
	     


	Avalerstellende

Bank
	 FORMCHECKBOX 

	Sie gegenüber dem Begünstigten (direktes Aval)    
	 FORMCHECKBOX 
  Korrespondenzbank im Lande des Begünstigten (indirektes Aval)

	
	 FORMCHECKBOX 

	folgende Korrespondenzbank (indirektes Aval):
	     

	Avalurkunde 

ausgehändigt an
	 FORMCHECKBOX 

	mich/uns
	 FORMCHECKBOX 

	Begünstigten
	 FORMCHECKBOX 

	folgende Adresse

(Name und Anschrift)
	     

	Übermittlungsweg
	 FORMCHECKBOX 

	Brief
	 FORMCHECKBOX 

	Telekommunikation
	 FORMCHECKBOX 

	Kurierdienst
	
	

	Laufzeit
	 FORMCHECKBOX 

	unbefristet2
	 FORMCHECKBOX 

	befristet zum3  
	     

	Avalttext
	 FORMCHECKBOX 

	Text gemäß Sonderanweisung / Anlage
	(Soweit nicht „Text gemäß Sonderanweisung / Anlage“ angekreuzt ist,

soll Ihr Text oder der Text Ihrer Korrespondenzbank Verwendung finden.)

	Zu belastendes Konto
	 FORMCHECKBOX 

	Belasten Sie mich/uns auf Konto-Nr.:
	     

	
	
	mit Ihren Aufwendungen, Avalprovisionen und sonstigen Entgelten.

	Besonderheiten/

Sonderanweisungen
	     


	1 Name und Anschrift desjenigen, für dessen Rechnung das Aval erstellt werden soll, sind auf dem dafür vorgesehenen separaten Vordruck (41.570) aufzuzeichnen. 

² Nur nach vorheriger Abpsrache.  3Prozessbürgschaften müssen unbefristet sein.
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Bedingungen für das Avalgeschäft

Für meinen/unseren Auftrag als Kunde („Auftraggeber“) zur Erstellung von Avalen gegenüber Dritten („Begünstigter“) gelten die nachstehenden Bedingungen der Bank für das Avalgeschäft:

1.
Direktes und indirektes Aval

Entsprechend der Weisung des Auftraggebers erstellt die Bank das Aval selbst (,‚direktes Aval“) oder sie beauftragt mit der Aval-erstellung eine andere Bank (,‚Zweitbank“) und übernimmt ihr gegenüber ein Aval in Form einer Rückgarantie (,‚indirektes Aval“). Mangels Weisung des Auftraggebers kann die Bank ein indirektes Aval erstellen, sofern sie es nach den Umständen unter Berück-sichtigung der Inter​essen des Auftraggebers für erforderlich hält.

2.
Entgelte

Die Bank ist berechtigt, den Auftraggeber mit dem Avalbetrag auf dem Avalkonto zu belasten und ihm - neben den sonstigen Entgelten und Auslagen - für die Dauer ihrer Verpflichtung periodisch Aval​provision zu berechnen, sobald sie das Aval oder den Avalauftrag nebst Rückgarantie an die Zweitbank ausgehändigt bzw. abgesandt hat. Die Höhe der Entgelte ergibt sich aus dem Preis- und Leistungs​verzeichnis, sofern keine einzelvertragliche Absprache getroffen worden ist.

3. Ausbuchung

Die Bank wird direkte Avale, die nicht ausdrücklich ausländischem Recht unterstellt sind, nach dem Verfall ausbuchen und die Berech​nung der Avalprovision einstellen, sofern diese Avale nach ihrem Wortlaut an einem bestimmten Kalenderdatum oder durch Vorlage von zur Verfallbestimmung vorgesehenen Dokumenten erlöschen, wenn vor deren Verfall bei der Bank keine Inanspruchnahme eingeht. Bei allen sonstigen direkten und allen indirekten Avalen wird die Bank erst dann das Aval ausbuchen und die Berechnung der Avalprovision einstellen, wenn ihr die Avalurkunde zur Entlastung zurückgegeben oder sie von dem Begünstigten/der Zweitbank bedin​gungslos und schriftlich aus der Haftung entlassen worden ist.

Im Falle einer Prozessbürgschaft muss der Bank, sofern ihr die Urkunde nicht von dem Begünstigten zur Entlastung zurückgegeben wird, dessen Zustimmung zur Haftungsentlassung oder eine rechts​kräftige Anordnung nach § 109 Abs. 2 ZPO nachgewiesen werden. Dem Auftraggeber obliegt es, die Voraussetzungen für die Aus-buchung des Avals herbeizuführen.

4.
Reduzierung

Die Bank wird bei Reduzierungen eines Avals eine entsprechende Teilausbuchung vornehmen und dies bei der Berechnung der Aval​provision berücksichtigen, wenn bei einem direkten Aval die Bedin​gungen von dessen Reduzierungsklausel erfüllt sind oder die Bank eine bedingungslose und schriftliche Teilentlastung des Begünstig​ten erhalten hat bzw. wenn der Bank bei indirekten Avalen eine bedingungslose und schriftliche Teilentlastung seitens der Zweitbank vorliegt.


5 .
Dokumentenprüfung

Die Bank wird alle Dokumente, die in einem Aval verlangt sind und unter diesem vorgelegt werden, einschließlich der Zahlungsanfor​derung, sorgfältig daraufhin prüfen, ob sie ihrer äußeren Aufma​chung nach den Bedingungen des Avals entsprechen und einander nicht widersprechen. Werden Dokumente nicht im Original, sondern per authentisierter oder geschlüsselter Teletransmission vorgelegt, so darf die Bank sie wie Originale behandeln.

6.
Benachrichtigung des Auftraggebers

Die Bank wird den Auftraggeber unverzüglich über den Erhalt einer Zahlungsanforderung benachrichtigen.

7.
Zahlung an den Begünstigten unter dem Aval

Die Bank ist wie folgt zur Zahlung verpflichtet, wenn ihr eine Zah​lungsanforderung des Begünstigten/der Zweitbank in Übereinstim​mung mit den Bedingungen ihres Avals, insbesondere vor dessen Verfall, zugegangen ist.

a)
Bürgschaft auf erstes Anfordern oder Garantie

Bei Bürgschaften auf erstes Anfordern oder Garantien muss die Bank Zahlung leisten, sobald der Begünstigte dies von der Bank verlangt. Wegen der besonderen Risiken von Bürgschaften auf erstes Anfordern oder Garantien wird auf den unten stehenden Risikohinweis verwiesen.

b) Bürgschaft

Bei Bürgschaften ohne Zahlungsklausel auf erstes Anfordern wird die Bank dagegen alle zulässigen Einreden oder Einwendungen berücksichtigen, die binnen angemessener Frist ihr gegenüber schriftlich glaubhaft gemacht worden sind, damit sie an den Begün​stigten weitergeleitet werden können.

8. Aufwendungsersatzanspruch der Bank

Der Auftraggeber ist verpflichtet, der Bank alle Aufwendungen zu ersetzen, die sie den Umständen nach für erforderlich halten durfte und die ihr im Zusammenhang mit der Ausführung seines Avalauf​trages einschließlich einer gerichtlichen und außer-gerichtlichen Rechtsverfolgung im In- und Ausland entstehen. Diese Ersatzpflicht umfasst auch Aufwendungen nach Ausbuchung eines Avals, insbe​sondere soweit eine Zahlungspflicht unter dem Aval noch besteht oder eine im Entscheidungsland vollstreckbare Entscheidung auf Zahlung vorliegt.

Risikohinweis für Bürgschaften auf erstes Anfordern oder Garantien

Bei einer Bürgschaft auf erstes Anfordern oder Garantie muss die Bank Zahlung leisten, sobald der Begünstigte dies von der Bank verlangt.

Die Bank wird das Zahlungsverlangen nur dann zurückweisen, wenn unverzüglich nach Benachrichtigung des Auftraggebers ein Rechts-missbrauch bei Inanspruchnahme offensichtlich ist oder liquide bewiesen, das heißt durch Dokumente belegt wird.

Die Bank kann das Konto des Auftraggebers auch dann belasten, wenn nach dessen Auffassung das Zahlungsverlangen des Begünstigten zu Unrecht erfolgte, aber ein Rechtsmissbrauch bei der Inanspruchnahme nicht offensichtlich ist oder nicht liquide nachgewiesen werden konnte. Nach Zahlung durch die Bank muss der Auftraggeber etwaige Rückforderungen gegenüber dem Begünstigten geltend machen.

Damit trägt der Auftraggeber das Risiko, dass der Begünstigte später zur Rückerstattung des erlangten Betrages nicht bereit oder wegen Insolvenz nicht mehr in der Lage ist.

	Ort, Datum, 

Stempel,

Unterschrift des

Auftraggebers 
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